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Vor fast drei Jahrzehnten wurde aufgrund eines Umdenkens in Bezug auf die Ethik exklusiver 

Praktiken (Thomas, 2013) das Konzept der Inklusion erstmals als alternativer Bildungsansatz zu 

segregierten Lernangeboten für Schüler mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Fähigkeiten 

eingeführt. So führten die Salamanca-Erklärung und der Aktionsrahmen (UNESCO, 1994) ein 

neues und bisher wenig genutztes Verständnis von inklusiver Bildung (IE) ein, als eine Praxis, die 

allen Schülern umfassende Lernmöglichkeiten bietet (Hardy &amp; Woodcock, 2015), aber 

insbesondere Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SEN) den Zugang zur Regelschule 

ermöglicht (Artiles &amp; Kozleski, 2016). Seitdem haben mehrere internationale Initiativen wie 

die CRPD (Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen; UN, 2006) oder 

das Ziel für nachhaltige Entwicklung im Bereich Bildung (SDG4; UNESCO, 2015) der IE-Bewegung 

neuen Schwung verliehen. Infolgedessen bemühen sich Bildungssysteme weltweit um die 

Umsetzung von IE. Dies zeigt sich in Änderungen der politischen und rechtlichen 

Rahmenbedingungen, die wiederum beispielsweise zu einer Neugestaltung der Lehrerausbildung 

(z. B. Morton et al., 2021) oder zur Integration von Schülern mit SEN in Regelschulen (Lindner et 

al., 2019) führen.  

Ungeachtet der Tatsache, dass gemäß dem Leitprinzip der Inklusion die Förderung des 

gleichberechtigten Zugangs zu und der Chancen auf eine hochwertige Bildung für alle Schüler in 

allen Bildungssystemen oberste Priorität haben muss, haben frühere und aktuelle 

Studienergebnisse mehrere Probleme im Zusammenhang mit IE aufgezeigt. Erstens gibt es keinen 

wissenschaftlichen Konsens über die Definition von SEN (z. B. Nilholm &amp; Göransson, 2017; 

Magnusson, 2019), was „Versuche, ein so komplexes Gleichstellungsproblem zu messen oder zu 

vergleichen, (...) wenig überraschend zu einer Herausforderung macht“ (Loreman et al., 2014, S. 

4). Darüber hinaus schränken tiefgreifende Unterschiede in den nationalen IE-Politiken und -

Praktiken den Spielraum für länderübergreifende Vergleiche weiter ein. Darüber hinaus gibt es 

selbst innerhalb mehrerer Länder eine Vielzahl unterschiedlicher rechtlicher 

Rahmenbedingungen und deren praktische Umsetzung im Zusammenhang mit Inklusion (z. B. 

Ramberg &amp; Watkins, 2020). Wie Hardy und Woodcock (2015) jedoch feststellten, erfordert 

inklusive Bildung als Ansatz zur Förderung von Schülern mit unterschiedlichen Bedürfnissen und 

Fähigkeiten die Berücksichtigung relevanter politischer Maßnahmen innerhalb und zwischen 

nationalen Rechtsordnungen. Vor diesem Hintergrund werden in dem vorliegenden Bericht, der 

im Rahmen des Erasmus+-Projekts DIGIT]ALL[ erstellt wurde, die wichtigsten Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten in den Definitionen von sonderpädagogischem Förderbedarf, den 
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einschlägigen rechtlichen Rahmenbedingungen, den Verfahren zur Ermittlung und Bewertung 

von sonderpädagogischem Förderbedarf sowie den gängigen Praktiken zur Förderung der 

Inklusion in den teilnehmenden Ländern Österreich, Deutschland, Portugal und Rumänien 

aufgezeigt. Anhand der gewonnenen Informationen versuchen die Autoren, aktuelle Probleme im 

Bereich der Bildungspolitik und -praxis in Bezug auf Schüler mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf sowie mögliche Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren. 
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Definition von SEN 

Österreich 

Gemäß § 8 Abs. 1 des Schulpflichtgesetzes von 1985 ist ein sonderpädagogischer Förderbedarf 

festzustellen, wenn ein Schüler aufgrund einer nicht nur vorübergehenden körperlichen, geistigen 

oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung oder einer Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen 

den Unterricht in der Volksschule, der Hauptschule oder der polytechnischen Schule ohne 

sonderpädagogische Förderung nicht mitarbeiten kann. Darüber hinaus lassen sich laut 

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung folgende sonderpädagogische 

Förderbedürfnisse unterscheiden: (1) Lernen, (2) Behinderungen unterschiedlicher Art, Schwere 

und Komplexität, (3) Sehen, (4) Hören, (5) Sprache, (6) Körperliche und motorische Entwicklung 

und (7) Verhalten.   

 

Deutschland (Nordrhein-Westfalen) 

In Deutschland lautet die allgemeine Definition von SEN durch die KMK (Kultusministerkonferenz; 

d. h. die oberste Verwaltungsbehörde eines Bundeslandes für den Bereich Schule und Bildung; 

1994) wie folgt: „Sonderpädagogischer Förderbedarf wird bei Kindern und Jugendlichen 

angenommen, die in ihren Bildungs-, Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten so beeinträchtigt sind, 

dass sie ohne sonderpädagogische Förderung im Unterricht der Regelschule nicht angemessen 

gefördert werden können (KMK, 1994, S. 5).“ Deutschland ist jedoch ein föderaler Staat, der aus 

16 Bundesländern besteht. Die Bildungspolitik in Deutschland ist Ländersache. Daher gibt es 

zwischen den einzelnen Bundesländern erhebliche Unterschiede hinsichtlich der Definition von 

sonderpädagogischem Förderbedarf. Im Folgenden finden Sie detaillierte Informationen zur 

Definition von sonderpädagogischem Förderbedarf für das Bundesland „Nordrhein-Westfalen“ 

(vgl. „Schulministerium Nordrhein-Westfalen (NRW)”: 

https://www.schulministerium.nrw/sonderpaedagogische-foerderung): „Ein Kind hat 

sonderpädagogischen Förderbedarf, wenn es nach einer entsprechenden Entscheidung der 

Schulbehörde, die auf pädagogischen und erforderlichenfalls medizinischen Gutachten beruht, 

besonderer Unterstützung in seiner persönlichen und schulischen Entwicklung bedarf“ 

(Schulministerium NRW). Dementsprechend lassen sich in NRW sonderpädagogische 

Förderbedürfnisse in folgende Dimensionen unterscheiden: (1) Lernen, (2) Sprache, (3) 

https://www.schulministerium.nrw/sonderpaedagogische-foerderung


 

9 
 

Emotionale und soziale Entwicklung, (4) Hören und Kommunikation, (5) Sehen, (6) Kognitive 

Entwicklung, (7) Körperliche Entwicklung und (8) Autismus-Spektrum-Störungen. 

 

Portugal 

In Portugal hat ein Kind oder Jugendlicher mit sonderpädagogischem Förderbedarf (derzeit als 

Bildungsbedarf bezeichnet) eine oder mehrere Einschränkungen auf körperlicher, kognitiver, 

verhaltensbezogener, sozialer oder emotionaler Ebene, die sein Lernen erheblich beeinträchtigen 

oder ihm das Lernen entsprechend seinen Fähigkeiten unmöglich machen. Folglich benötigt es 

Unterstützung, um lernen zu können, unabhängig davon, ob die Einschränkung oberflächlich oder 

tiefgreifend, dauerhaft oder gelegentlich ist. Auf der Grundlage des Modells des universellen 

Designs für Lernen und des mehrstufigen Ansatzes für den Zugang zum Lehrplan hat Portugal ein 

Schulsystem eingerichtet, das auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen auf akademischer, 

verhaltensbezogener, sozialer und emotionaler Ebene eingeht. Somit kann jedes Kind oder jeder 

Jugendliche während des gesamten Lernprozesses sonderpädagogischen Förderbedarf haben, 

und die Schulen sollten Maßnahmen zur Lernförderung ergreifen, um den Lernprozess zu 

verbessern (inklusive Bildung). Darüber hinaus gibt es in Portugal keine Kategorisierung von 

sonderpädagogischem Förderbedarf. 

 

Rumänien 

In Rumänien beziehen sich sonderpädagogische Förderbedürfnisse auf Kinder mit 

Entwicklungsverzögerungen, besonderen medizinischen Problemen, Verhaltensauffälligkeiten, 

Lernproblemen/-verzögerungen, psychischen Problemen und genetischen Defekten, die alle 

spezifische Therapien erfordern, um dem Kind eine Chance auf ein normales Leben zu geben. Die 

Definition von SEN in der rumänischen Gesetzgebung basiert auf international entwickelten 

Konzepten. Nach der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ([OECD], 

apudMECTS, UNICEF &amp; RENINCO Association, 2010) können sonderpädagogische 

Förderbedürfnisse in folgende Kategorien eingeteilt werden: 

Kategorie A bezieht sich auf sonderpädagogische Förderbedürfnisse, die sich aus 

verschiedenen Arten von Behinderungen ergeben (z. B. Blindheit oder Sehbehinderung 

(Amblyopie), Taubheit oder Schwerhörigkeit (Hypoakusis), geistige Behinderung, 

Mehrfachbehinderung). Aus medizinischer Sicht werden diese Bedürfnisse in der Regel als Folge 

organischer Störungen (von Strukturen oder Funktionen) angesehen. 
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Kategorie B bezieht sich auf die Bildungsbedürfnisse von Schülern mit 

Lernschwierigkeiten, die nicht offensichtlich oder direkt mit Faktoren zusammenhängen, die eine 

Einstufung in Kategorie A oder C rechtfertigen würden. 

Kategorie C bezieht sich auf sonderpädagogische Förderbedürfnisse, die in erster Linie 

auf sozioökonomische, kulturelle und/oder sprachliche Faktoren zurückgeführt werden (z. B. 

Einwanderer, ethnische Minderheiten). Dementsprechend kann jeder Schüler zu einem 

bestimmten Zeitpunkt während seiner Schulzeit für unterschiedliche Zeiträume und in 

unterschiedlichem Ausmaß und unterschiedlicher Intensität sonderpädagogischen Förderbedarf 

haben, der zusätzliche Unterstützung erfordert. 

 

Rechtlicher Rahmen 

Es ist zu betonen, dass die „Erklärung von Salamanca und der Aktionsrahmen für 

Sonderpädagogik“ (UNESCO, 1994) sowie die „Konvention der Vereinten Nationen über die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen“ (UN, 2006) die wichtigsten Rechtsvorschriften zu 

sonderpädagogischem Förderbedarf sind, die in der Bildungspolitik aller vier Länder 

berücksichtigt wurden. Im Folgenden werden jedoch die einzelnen Rechtsvorschriften behandelt, 

die für die bildungspolitischen Entwicklungen in den einzelnen Ländern relevant waren. 

 

Österreich 

In Bezug auf die Schul- und Klassenzuweisung war das Schulorganisationsgesetz (1962) von großer 

Bedeutung, da Sonderschulen als Orte eingerichtet wurden, an denen Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf die bestmögliche Bildung erhalten sollten. Fast dreißig Jahre 

später jedoch wurde mit der 1993 veröffentlichten Änderung des Organisationsgesetzes den 

Eltern oder Erziehungsberechtigten das Recht eingeräumt, zu entscheiden, ob der Schüler eine 

Regel- oder eine Sonderschule besuchen soll. Was das weitere Vorgehen nach der Feststellung 

des sonderpädagogischen Förderbedarfs betrifft, ist § 8 Abs. 1 des Schulpflichtgesetzes die 

wichtigste Rechtsvorschrift. Darin sind neben den Voraussetzungen für die Feststellung des 

sonderpädagogischen Förderbedarfs auch das weitere Vorgehen bei der Schul- und 

Klassenzuweisung sowie die Lehrpläne und die Voraussetzungen für die Aufhebung des 

sonderpädagogischen Förderbedarfs geregelt. Seit dem Inkrafttreten des Bildungsreformgesetzes 

am 1. Januar 2019 ist die Bildungsdirektion für die Feststellung und Zuweisung 

sonderpädagogischen Förderbedarfs, die Entscheidung über geeignete Bildungsmaßnahmen und 

die Sicherstellung ihrer Qualität zuständig. Ein ergänzendes Rundschreiben (7/2019) des 
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Bundesministeriums für Bildung enthält konkrete Einzelheiten zum Verfahren zur Feststellung und 

Zuweisung von SEN. Darüber hinaus enthält sie Informationen darüber, welche Merkmale von 

Schülerinnen und Schülern ausdrücklich nicht als Voraussetzungen für die Zuweisung eines 

sonderpädagogischen Förderbedarfs gelten (z. B. Anfangskenntnisse in der Unterrichtssprache, 

Legasthenie und Dyskalkulie, Nichtvorliegen einer Behinderung). Ferner werden die Hauptziele 

der sonderpädagogischen und inklusiven Fördermaßnahmen formuliert. 

 

Deutschland (NRW) 

Deutschland ist ein föderaler Staat mit unterschiedlichen Gesetzen und Vorschriften in den 

einzelnen Bundesländern. Im Folgenden finden Sie detaillierte Informationen zu den Gesetzen 

und Vorschriften für die Sonderpädagogik im Bundesland „Nordrhein-Westfalen” (Standort der 

Universität Paderborn) (vgl. „Schulministerium von Nordrhein-Westfalen; NRW”): 

(1) Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (SchulG NRW) – insbesondere § 19/20 und 

(2) Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für 

Kranke (Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung – AO-SF) – 29.04.2005. 

Das „(1) Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen” und die „(2) Verordnung über die 

sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke” bilden den 

rechtlichen Rahmen für sonderpädagogische Förderung im Land Nordrhein-Westfalen. Sie 

enthalten Bestimmungen zu den verschiedenen Dimensionen sonderpädagogischen 

Förderbedarfs, zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs von Schülerinnen und 

Schülern und zu den Orten der sonderpädagogischen Förderung. 

 

Portugal 

Neben internationalen Rechtsvorschriften, insbesondere der Erklärung von Salamanca und den 

Menschenrechten, ist in Portugal das wichtigste Gesetz zur Regelung der inklusiven Bildung das 

Gesetzesdekret 54/2018, ein allgemeines Gesetz, das die Grundlage für die inklusive Bildung 

bildet. Die Normative Order n.º 6478/2017 beschreibt das Profil von Schülern, die die 

Pflichtschule verlassen, was in Portugal mit 18 Jahren der Fall ist. Die Normative Order n.º 

5908/2017 beschreibt die Autonomie und Flexibilität der Lehrpläne von Schulen. Darüber hinaus 

legt das Gesetzesdekret Nr. 17/2016 die Leitprinzipien für die Organisation und Verwaltung von 

Lehrplänen sowie die Bewertung der Kenntnisse und Fähigkeiten fest, die von Schülern in der 

Grund- und Sekundarstufe zu erwerben und zu entwickeln sind. Die Normative Verordnung Nr. 1-
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F/2016 befasst sich mit der Bewertung und das Gesetz Nr. 51/2012 mit der Verabschiedung des 

Schülerstatuts und der Schulethik. 

 

Rumänien 

Was den Rechtsrahmen im Bereich der Sonderpädagogik betrifft, berücksichtigt Rumänien die von 

internationalen Gremien geschaffenen Rechtsvorschriften für die Bildung von Menschen mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf (SEN). Zusätzlich zu den geltenden Rechtsvorschriften 

erarbeitet das Bildungsministerium auf der Grundlage des Bildungsgesetzes von 1995 

Vorschriften im Bereich der Sonderpädagogik. Die Methodik für die Organisation und den Betrieb 

von Bildungsangeboten für Kinder/Schüler mit Behinderungen, die in öffentliche Schulen 

integriert sind, durch Wander- und Förderlehrer (2011). Der Rahmenplan für Sonderpädagogik im 

Hinblick auf die Schulpflicht von 10 Klassen; das Konzept der „ en Integration und Inklusion“. Der 

Erlass des Bildungsministeriums über die Genehmigung der Methodik für die Bewertung und 

integrierte Intervention zur Inklusion von Kindern mit Behinderungen im Grad der Behinderung, 

in der schulischen und beruflichen Orientierung von Kindern mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf sowie zur Stärkung und Rehabilitation von Kindern mit Behinderungen und/oder 

sonderpädagogischem Förderbedarf (2016). Rumänien ist in 41 Bezirke unterteilt. Jeder Bezirk 

hat eine Schulaufsichtsbehörde, die alle Bildungsprozesse einschließlich der Abteilung SEN 

verwaltet. Die Schulaufsichtsbehörde des Bezirks Suceava, Abteilung für Sonder- und Inklusive 

Bildung, hat ein Systemverfahren für das Fallmanagement für Kinder mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf ausgearbeitet (2020). 
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Die Verfahren zur Ermittlung von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind von 

Bundesstaat zu Bundesstaat sehr unterschiedlich. Dementsprechend können medizinische, 

psychologische und pädagogische Fachkräfte sowie Eltern oder Erziehungsberechtigte an der 

Ermittlung und Zuweisung von sonderpädagogischem Förderbedarf beteiligt sein. Die 

Bewertungsverfahren haben erhebliche Auswirkungen auf die schulische Laufbahn eines 

Schülers, nicht nur weil sie sich auf die Einstufung in eine Klasse und die Zuweisung von 

Ressourcen auswirken, sondern auch weil die Einstufung als „sonderpädagogischer Förderbedarf“ 

oft nicht schnell rückgängig gemacht werden kann. In den folgenden Unterabschnitten werden 

die länderspezifischen Verfahren zur Identifizierung und Bewertung von SEN detailliert 

vorgestellt. 

 

Österreich 

In der Regel stellen die Schulleiter gemeinsam mit den Eltern oder Erziehungsberechtigten einen 

Antrag auf Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs direkt bei der Rechtsabteilung 

der Bildungsbehörde, nachdem alle möglichen Fördermaßnahmen ausgeschöpft sind. Ob ein 

sonderpädagogischer Förderbedarf besteht, wird von der Bildungsbehörde in einem Verfahren 

geprüft. Dabei werden Gutachten von Schulpsychologen sowie Diversity-Managern eingeholt, um 

zu beurteilen, ob eine Behinderung vorliegt. Diversitätsmanager betrachten das Kind aus 

pädagogischer Sicht und beurteilen den Grad seiner Teilhabe am Unterricht. Die Eltern oder 

Erziehungsberechtigten können auch medizinische, psychologische oder pädagogische Befunde 

oder Gutachten vorlegen. Die Rechtsabteilung der Bildungsbehörde entscheidet dann, ob ein 

sonderpädagogischer Förderbedarf besteht und welchen Lehrplan und welche Schule das Kind 

besuchen soll. Die Eltern oder Erziehungsberechtigten erhalten eine rechtskräftige Entscheidung. 

 

Deutschland (NRW) 

In der Regel leiten die Eltern oder Erziehungsberechtigten das Verfahren zur Feststellung und 

Zuweisung von sonderpädagogischem Förderbedarf für ihr Kind ein. In Ausnahmefällen (z. B. 

wenn eine ziel-/lehrplanorientierte Bildung für einen Schüler nicht möglich ist oder Schüler 
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aufgrund emotionaler und sozialer Schwierigkeiten ein hohes Risiko haben, sich selbst oder 

anderen Personen Schaden zuzufügen) kann die Schule das Verfahren zur Feststellung und 

Zuweisung von sonderpädagogischem Förderbedarf einleiten. Die Schulbehörde entscheidet 

über die Einleitung des SEN-Feststellungs- und Zuweisungsverfahrens. SEN-Lehrkräfte geben ihre 

fachliche Stellungnahme zum SEN der Schüler ab. Falls für das SEN-Feststellungs- und 

Zuweisungsverfahren erforderlich, kann die Schulbehörde weitere Fachkräfte oder Fachdienste 

(z. B. Ärzte) hinzuziehen. Wird ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt, schlägt die 

Schulbehörde den Eltern mindestens eine Regelschule vor, die spezifische Förderung anbieten 

kann. Der Vorschlag der Schulbehörde ist nicht verbindlich. Die Eltern oder 

Erziehungsberechtigten können sich auch für eine andere Schule oder eine Förderschule 

entscheiden. Der sonderpädagogischer Förderbedarf der Schüler wird jährlich in der 

Klassenkonferenz bewertet. 

 

Portugal 

In Portugal kann jeder Bildungsakteur (Lehrkräfte, Eltern usw.) beantragen, dass ein Kind oder ein 

Jugendlicher einer fachlichen Beurteilung unterzogen wird. Der Antrag wird an die für die Schule 

zuständige Person gerichtet, die ein multidisziplinäres Team mit der Durchführung einer 

fachlichen Beurteilung und der Entscheidung über den Zustand des Kindes innerhalb von 30 Tagen 

beauftragt. Nach Abschluss der Beurteilung und wenn sich die Notwendigkeit der einfachsten 

Lernfördermaßnahmen bestätigt, werden diese Maßnahmen im Klassenlehrerkonferenz, dem der 

Schüler angehört, vereinbart. Bei komplexen Maßnahmen (selektive und/oder zusätzliche 

Maßnahmen) wird ein pädagogischer Fachbericht mit den Schlussfolgerungen und Leitlinien für 

die pädagogische Intervention erstellt. Bei zusätzlichen Maßnahmen wird außerdem ein 

individueller pädagogischer Plan erstellt, in dem die Maßnahmen, ihre Umsetzung und Bewertung 

festgelegt werden. 

 

Rumänien 

In Rumänien führt ein Facharzt die Bewertung und Einstufung von SEN durch, wenn eine 

bestimmte medizinisch relevante Beeinträchtigung vorliegt (Taubheit, Muskel-Skelett-Probleme, 

Sehbehinderung). Bei Verhaltensauffälligkeiten, Lernproblemen/-verzögerungen, psychischen 

Problemen, geistigen Problemen und genetischen Defekten (Sprachstörungen) führt ein 

Psychologe in Zusammenarbeit mit einem auf Kinderpsychiatrie spezialisierten Psychiater, der 

vom rumänischen Psychologenverband zertifiziert ist und in einer Privatpraxis arbeitet, die 
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Bewertung und Einstufung des sonderpädagogischen Förderbedarfs durch. Die Fachkräfte der 

Abteilung für Sonder- und Integrationspädagogik nehmen die Bewertung der Kinder auf der 

Grundlage des Verfahrens zur Fallbearbeitung für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

vor und stellen ihnen eine Bescheinigung aus. Auf der Grundlage der vom Fachmann ausgestellten 

Bescheinigung werden die Kinder in eine Regelschule integriert, wobei eine Anpassung des 

Lehrplans oder die Einschreibung in eine Sonderschule empfohlen wird. 
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Österreich 

In der Vergangenheit und auch heute noch konzentrieren sich die politischen Maßnahmen zur 

inklusiven Bildung stark auf Behinderungen. Die Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen (UNCRPD) im Jahr 2008 löste jedoch intensive Debatten über 

die Förderung und Umsetzung inklusiver Unterrichtspraktiken und die Existenz segregierter 

Schulprogramme (d. h. Sonderschulen) in Österreich aus. Infolgedessen wurde 2012 vom 

Sozialministerium der NAP (Nationaler Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRÜ) veröffentlicht. 

Seitdem wurden mehrere wichtige Schritte in Richtung eines inklusiveren Schulsystems 

unternommen. Dementsprechend wurden in bestimmten Teilen Österreichs eine Reihe von 

„inklusiven Modellregionen” eingerichtet (d. h. Erhöhung der Zahl inklusiver Schulen bei 

gleichzeitiger Verringerung der Zahl segregierter Bildungsprogramme) (Buchner &amp; Proyer, 

2020). Darüber hinaus wurde eine Reform der Lehrerausbildung durchgeführt, sodass nun Kurse 

zur inklusiven Bildung Teil des Lehrplans für angehende Sekundarschullehrer sind. Laut dem 

Nationalen Bildungsbericht (2021) werden 60 % der Schüler mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf in integrativen Klassen (weniger als die Hälfte der Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf in einer Klasse) in Regelschulen unterrichtet. Im Vergleich 

dazu wurden im Schuljahr 2015/16 nur 54,7 % der Schüler mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf in inklusiven Klassen unterrichtet. Darüber hinaus wurden sogenannte 

„Kooperationsklassen” eingeführt, in denen kleine Gruppen von Schülern mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf einige Stunden pro Woche gemeinsam mit Regelklassen 

unterrichtet werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Österreich wie viele andere Länder 

in den letzten Jahrzehnten wichtige Schritte unternommen hat, um die Schulen näher an die 

inklusive Bildung heranzuführen. Die getrennte Schulbildung ist jedoch nach wie vor ein fester 

Bestandteil des österreichischen Schulsystems.  

 

Deutschland (NRW) 

In Deutschland gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern 

hinsichtlich der Umsetzung der Inklusion: So ist beispielsweise in einigen Bundesländern die 

Ausschlussquote von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zurückgegangen, 

während sie in anderen Bundesländern gestiegen ist oder unverändert geblieben ist (Hollenbach-

Biele &amp; Klemm, 2020). Die Bundesländer verfolgen auch unterschiedliche Ansätze 
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hinsichtlich der Fortführung oder Abschaffung von Sonderschulen. Einige Bundesländer halten 

am Konzept der Sonderschulen für unterschiedliche Förderbedürfnisse fest, während andere 

Bundesländer beabsichtigen, alle Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in 

Regelschulen zu integrieren (Werning, 2017). Inklusive Schulen mit einem hohen Wohlbefinden 

der Schüler und guten Leistungsergebnissen (mit Schwerpunkt auf Schülern mit 

Lernschwierigkeiten) zeichnen sich durch gut etablierte Kooperationsstrukturen zwischen Regel- 

und Sonderpädagogen und deren gemeinsame Verantwortung für alle Schüler aus (Lütje-Klose, 

Neumann, Gorges &amp; Wild, 2018).  

Für das Bundesland Nordrhein-Westfalen hat die Umsetzung des 9. 

Schulgesetzänderungsgesetzes dazu geführt, dass eine große Anzahl von Förderschulen 

geschlossen werden musste (Barow & Östlund, 2019). Seit dem Schuljahr 2008/2009 ist der Anteil 

der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an allen Schülern von 5,9 Prozent auf 8,2 

Prozent im Schuljahr 2018/2019 gestiegen, begleitet von einem leichten Rückgang des Anteils der 

Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf an Förderschulen (Hollenbach-Biele &amp; 

Klemm, 2020). Und obwohl das Land NRW das System zur Vergabe von Sonderpädagogikstellen 

für Schüler mit Lern- und Entwicklungsstörungen auf ein Durchlaufmodell umgestellt hat (d. h. 

die Lehrerstellen werden pauschal vergeben), wurden vielen inklusiven Schulen keine 

Sonderpädagogikstellen zugewiesen (Goldan, 2021). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 

zwar inklusive Bildungssysteme von der nordrhein-westfälischen Landesregierung vorangetrieben 

und mehrere Förderschulen geschlossen wurden, nach 2017 jedoch aufgrund eines Wechsels der 

politischen Vertreter die Schließung von Förderschulen gestoppt wurde. Vor diesem Hintergrund 

besteht in Nordrhein-Westfalen bis heute ein duales Bildungssystem (Barow & Östlund, 2019).   

 

Portugal 

Portugal hat in den letzten Jahrzehnten (Alves, 2019), insbesondere aber seit der letzten 

Bildungsreform im Jahr 2018 (Alves et al., 2020), Maßnahmen und Praktiken zur Schaffung eines 

inklusiven Bildungssystems umgesetzt. In den 1970er Jahren galten Sonderschulen als Option für 

Schüler mit bestimmten Merkmalen (körperliche, sensorische oder geistige Behinderungen). 

Heute besuchen 99 % der Schüler mit Behinderungen Regelschulen (Pinto &amp; Pinto, 2018). 

Darüber hinaus lehnt das Gesetzesdekret 54/2018 die Idee ab, dass Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf kategorisiert werden müssen, empfiehlt jedoch, dass alle 

Schüler am Ende der Pflichtschulzeit ein Kompetenzprofil erreichen können, auch wenn sie 

unterschiedliche Lernwege einschlagen. Vor diesem Hintergrund werden die Vielfalt der Schüler 

und die Komplexität der Schulen anerkannt, und das Hauptziel der Schulen ist es, unabhängige, 
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verantwortungsbewusste und aktive Bürger heranzubilden. Darüber hinaus wurden die meisten 

Sonderschulen infolge eines 2008 veröffentlichten Gesetzesdekrets in Ressourcenzentren für 

Inklusion umgewandelt. Dementsprechend bieten Fachkräfte, die mit dem Ressourcenzentrum 

verbunden sind, psychologische Unterstützung oder Physiotherapie für Schüler in Regelklassen 

an (Alves, 2015). Diese Entwicklungen mögen zwar wichtige Meilensteine auf dem Weg zur 

Inklusion sein, doch deuten Daten darauf hin, dass mehr als die Hälfte der Schüler mit komplexen 

Bedürfnissen weniger als 40 % ihrer Zeit mit dem Rest der Klasse verbringen (DGEEC, 2018). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der rechtliche Rahmen und die Politik die Inklusion zu 

unterstützen scheinen und die Schulen ab Mai 2019 hinsichtlich ihres Inklusionsgrades bewertet 

werden sollen. Durch die Umsetzung der Idee, dass Schüler bis zum Ende der Schulpflicht ein 

bestimmtes Leistungsniveau erreichen sollen, werden die Unterschiede zwischen den Lernenden 

jedoch weiterhin implizit als Herausforderungen dargestellt (Alves, 2019). 

 

Rumänien 

     Obwohl rumänische Schulen versuchen, ihr Bildungsangebot im Hinblick auf Inklusion 

anzupassen (Ghergut, 2010), begann die Integration von Schülern in Regelschulen erst im 

Schuljahr 2001/02. Seitdem weisen die Lehrkräfte auf einige wichtige Herausforderungen der 

Inklusionsinitiativen in Rumänien hin (Alexiu, 2017).  „Inklusive Schule” ist seit mehr als 15 Jahren 

in den programmatischen Dokumenten des Bildungssystems verankert, und die Idee gewann nach 

2007, als Rumänien Mitglied der EU wurde, an Bedeutung. Darüber hinaus entschied sich das 

Bildungsministerium für das Modell der eigenständigen Klassen, in denen die Schüler zwischen 

Sonder- und Regelschulen wechseln, und für das Modell der mobilen Klassen, in denen ein oder 

mehrere Schüler mit leichten Behinderungen in Regelschulen unterrichtet werden (Walker, 2010). 

Im Schuljahr 2019/20 waren 16.645 Schüler in der Sonderpädagogik in der Primar- und 

Sekundarstufe I eingeschrieben (Statista Research Department, 2022).  

Die Ergebnisse einer Studie von Ghergut (2010) zeigen, dass Lehrkräfte insgesamt eine 

positive, befürwortende Haltung gegenüber der Förderung inklusiver Bildung und der Möglichkeit 

der Integration von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelklassen 

einnehmen. Eine aktuelle Studie von Alexiu et al. (2016) deutet jedoch darauf hin, dass einige 

Lehrkräfte und Schulleiter dem Inklusionsprozess skeptisch gegenüberstehen und wenig Interesse 

oder Motivation zeigen, ihre traditionellen Unterrichtspraktiken zu ändern. In diesem 

Zusammenhang beklagen Lehrer einen Mangel an Ressourcen und speziellen Schulungen.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im rumänischen Bildungssystem einige 

Hindernisse für die Aufnahme von Schülern mit Behinderungen in Regelschulen bestehen (auf 
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allen Ebenen, jedoch zunehmend mit steigendem Bildungsniveau). Und obwohl die Zahl der 

Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelklassen in den letzten Jahren gestiegen 

ist (Tonita, 2021), deuten empirische Ergebnisse darauf hin, dass sich die diskriminierende 

Haltung der Gesellschaft in den Schulen widerspiegelt. Dies kann der Umsetzung neuer und 

zeitgemäßer Unterrichtsformen zur Integration von Kindern mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf im Wege stehen (Alexiu et al., 2016). 
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Obwohl es eine Reihe von Studien gibt, die die Umsetzung inklusionsbezogener Maßnahmen in 

verschiedenen Bildungssystemen eingehend verglichen haben (z. B. EADSNE, 2011; Smyth et al., 

2014; Strangvik, 2010), konzentriert sich dieser Bericht ausdrücklich auf Maßnahmen und 

Praktiken im Bereich sonderpädagogischer Förderbedarf in vier europäischen Ländern: 

Österreich, Deutschland, Portugal und Rumänien. Durch einen Überblick über wichtige 

länderspezifische rechtliche Rahmenbedingungen und deren praktische Anwendung können 

nicht nur Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufgezeigt, sondern auch gegenseitige 

Lernprozesse in Gang gesetzt werden.  

In den vorangegangenen Kapiteln wurden die gängigen Definitionen von 

sonderpädagogischem Förderbedarf, die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Ansätze zur 

Feststellung und Bewertung von sonderpädagogischem Förderbedarf sowie gängige Praktiken zur 

Förderung der Inklusion in den einzelnen Ländern vorgestellt. Dieses letzte Kapitel widmet sich 

der Zusammenfassung und dem Querverweis der bisherigen Ergebnisse, um neue Erkenntnisse 

zu gewinnen und anschließend Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten.  

 

Definitionen von SEN 

Der internationale Trend zur inklusiven Bildung und die damit verbundene Aufgabe der 

Lehrkräfte, Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelklassen zu integrieren, geht 

Hand in Hand mit dem Problem der Definition von sonderpädagogischem Förderbedarf. 

Insbesondere Bildungswissenschaftler und -praktiker stehen vor der Herausforderung, zu 

bestimmen, wer für die Definition zuständig ist (Lebeer et al., 2010). Für die Gestaltung politischer 

Ansätze und die Planung von Unterstützungsmaßnahmen, die speziell auf gefährdete Schüler 

ausgerichtet sind, sowie für den Vergleich von Strategien zwischen verschiedenen Ländern wären 

jedoch übergreifende Definitionen von SEN eine zukunftsweisende Entwicklung. Laut dem OECD-

Projekt „Stärke durch Vielfalt“ haben medizinische, soziale und biopsychosoziale Modelle von 

Behinderung weltweit Einfluss auf Politik und Praxis genommen (Brussino, 2020). Nach dem 

medizinischen Modell liegt die Ursache einer Behinderung in der Person selbst, wird durch 

Gesundheitszustände verursacht und ist daher auf die Definition einer Beeinträchtigung 

beschränkt. Problematisiert werden nicht kontextuelle Faktoren (z. B. strukturelle Barrieren), 

sondern die Menschen mit Behinderungen selbst. Im sozialen Modell verlagert sich die 

Problematisierung von der Person auf gesellschaftliche Aspekte, die der erfolgreichen Erfüllung 
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der Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen im Wege stehen. Schließlich beschreibt das 

biopsychosoziale Modell einen ganzheitlicheren Ansatz zur Definition von SEN. Demnach wird das 

Wohlbefinden einer Person als etwas verstanden, das von den biologischen, psychosozialen und 

gesellschaftlichen Reaktionen auf ihre Behinderung abhängt. Vor diesem Hintergrund werden 

sowohl medizinische als auch soziale Maßnahmen in Betracht gezogen, um den Bedürfnissen von 

Menschen mit Behinderungen gerecht zu werden. 

In den letzten Jahren hat sich ein allgemeiner Wandel von einem engen, medizinischen 

Paradigma zu einem breiteren, biopsychosozialen Paradigma vollzogen (Brussino, 2020). 

Allerdings gibt es nach wie vor große Unterschiede zwischen den Ländern hinsichtlich der 

Definition von SEN (Brussino, 2002; Lebeer et al., 2010), wie im Folgenden dargestellt wird. 

Alle teilnehmenden Länder verwenden eine recht weit gefasste Definition von 

sonderpädagogischem Förderbedarf. Die Definitionen beinhalten jedoch eine Problematisierung 

der Schüler, die zusätzliche Unterstützung zum Lernen und zur Entwicklung benötigen. Sie stellen 

daher medizinisch orientierte Definitionen von sonderpädagogischem Förderbedarf dar, die sich 

auf behinderte oder beeinträchtigte Lernende konzentrieren und kontextuelle Faktoren nur 

begrenzt berücksichtigen. Im Gegensatz zu Österreich, Deutschland (NRW) und Rumänien 

berücksichtigt die portugiesische Definition von sonderpädagogischem Förderbedarf jedoch 

tatsächlich die Notwendigkeit, eine Reihe von sonderpädagogischen Ressourcen bereitzustellen. 

Darüber hinaus gilt Portugal als das einzige dieser vier Länder, das kürzlich die Kategorisierung 

von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufgegeben hat. In Österreich, 

Deutschland (NRW) und Rumänien hingegen gibt es klare Kategorien, denen die Schüler nach 

bestimmten Merkmalen zugeordnet werden. In Österreich und Deutschland umfasst die 

nationale Kategorisierung von SEN körperliche Beeinträchtigungen, Lernbehinderungen und 

psychische Störungen. In Rumänien gibt es neben zwei Kategorien, die organische Störungen und 

Lernschwierigkeiten berücksichtigen, eine dritte Kategorie, die gesellschaftliche und kulturelle 

Faktoren berücksichtigt, die dazu beitragen, dass ein Lernender während seiner Schulzeit 

Schwierigkeiten hat. Vor diesem Hintergrund werden SEN und damit verbundene 

Unterstützungsmechanismen als etwas angesehen, das jeden betreffen kann, unabhängig von 

Alter und Lebensumständen. 

 

 

Verfahren zur Identifizierung und Bewertung von SEN 

So unterschiedlich die Definitionen von SEN sind, so unterschiedlich sind auch die Verfahren zur 

Feststellung und Bewertung sonderpädagogischen Förderbedarfs in verschiedenen Regionen der 
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Welt und manchmal sogar innerhalb eines Landes, wie das Beispiel Deutschland deutlich zeigt. 

Darüber hinaus spiegelt dieser Bereich auch die Dominanz eines defizitorientierten, oft 

medizinisierten Ansatzes wider, der Umweltfaktoren und die Einbeziehung der 

Eltern/Erziehungsberechtigten nur teilweise berücksichtigt (Barow & Östlund, 2019). 

Dementsprechend sind in Rumänien ausschließlich medizinische und psychologische Fachkräfte 

für den Prozess der Feststellung und Bewertung von SEN zuständig. Vor diesem Hintergrund 

haben Eltern/Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte und andere Bildungsakteure wenig oder gar kein 

Mitspracherecht bei der Unterstützung der Bewertung von SEN. In Österreich, NRW und Portugal 

werden Eltern oder Erziehungsberechtigte in der Regel in die Einleitung der Feststellung und 

Bewertung von SEN einbezogen. In Österreich und im Bundesland NRW entscheiden die 

Schulbehörden über die Einleitung des SEN-Feststellungs- und -Zuweisungsprozesses. In Portugal 

hingegen wird der Antrag an den Schulleiter gestellt, der dann ein multidisziplinäres Team mit der 

Einleitung des Verfahrens zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs beauftragt. In 

allen drei Ländern können Lehrkräfte dabei helfen, die kontextuellen Faktoren innerhalb einer 

Klasse zu berücksichtigen und relevante Informationen über die akademische und sozio-

emotionale Entwicklung der Lernenden zu liefern. In Österreich und Deutschland (NRW) können 

Eltern oder Erziehungsberechtigte auf der Grundlage der gesetzlichen Entscheidung, ob ein 

Schüler als sonderpädagogisch förderbedarf habend eingestuft wurde oder nicht, entscheiden, 

welche Schule der Schüler besuchen soll (z. B. Regelschule oder Förderschule). In Rumänien 

hingegen wird für Schüler, die nach dem Förderbedarfsverfahren als sonderpädagogisch 

förderbedarf habend eingestuft werden, auf der Grundlage der Entscheidung des 

Sonderpädagogen ein individuelles Förderprogramm erstellt, das vom Schulleiter genehmigt wird. 

Dementsprechend haben Eltern oder Erziehungsberechtigte kein Mitspracherecht bei der 

Planung weiterer Maßnahmen auf pädagogischer, psychologischer oder physischer Ebene. In 

Portugal wird der Klassenlehrer in die Ausarbeitung komplexer Maßnahmen und pädagogischer 

Interventionen einbezogen, wenn ein Schüler als SEN eingestuft wird. Da die Schüler unabhängig 

von ihrem SEN-Status in Regelschulen unterrichtet werden, muss keine Entscheidung über die 

Einstufung eines Schülers in eine Klasse getroffen werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, 

dass an den Prozessen zur Identifizierung und Bewertung von SEN in allen vier Ländern eine 

Vielzahl von Akteuren beteiligt ist. Während in Österreich und Deutschland (NRW) die Eltern oder 

Erziehungsberechtigten eng in das SEN-Bewertungsverfahren eingebunden sind, ist dies in 

Portugal und Rumänien nicht der Fall. Dementsprechend können Eltern oder 

Erziehungsberechtigte in Portugal zwar eine SEN-Bewertung initiieren, sind jedoch nicht an 

weiteren Verfahren und Entscheidungen beteiligt. Im Gegensatz dazu ist die Beteiligung der 
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Familie an Entscheidungsprozessen und Bildungsprogrammen für Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf in Rumänien gering. Darüber hinaus ist in Rumänien ein 

besonders starker Bezug zu einer defizitorientierten, medizinisierenden Beurteilung zu 

beobachten. Dementsprechend wird großer Wert auf die Einbeziehung medizinischer und 

psychologischer Fachkräfte gelegt, während in Österreich, NRW und Portugal eine 

multidisziplinäre Zusammenarbeit unter Einbeziehung von Sonderpädagoginnen und 

Sonderpädagogen sowie Regelschullehrerinnen und -lehrern vorgesehen ist. Allerdings wird nur 

in Portugal ein professioneller pädagogischer Bericht von den an der SEN-Beurteilung Beteiligten 

erstellt, der auf die individuellen Bildungsbedürfnisse des als SEN eingestuften Schülers 

zugeschnittene Ansätze enthält. In Österreich, NRW und Rumänien hingegen werden die 

Ergebnisse der SEN-Beurteilung in erster Linie für Überlegungen zur Schul- und 

Klassenplatzierung herangezogen. 

 

Praktiken zur Förderung der Inklusion 

In den letzten Jahren haben alle vier teilnehmenden Länder den Weg für ein inklusiveres 

Schulsystem geebnet, insbesondere durch die breite Anerkennung und Umsetzung rechtlicher 

Rahmenbedingungen für SEN (d. h. die „Erklärung und Aktionsrahmen von Salamanca zur 

Sonderpädagogik“ (UNESCO, 1994) und das „Übereinkommen der Vereinten Nationen über die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen“ (UN, 2006)).  

In Österreich wurden wichtige Schritte unternommen, darunter der 2012 veröffentlichte 

Nationale Aktionsplan, durch den die Grundprinzipien der Inklusion in der Schulbildung noch 

stärker in den Fokus der Politik gerückt werden. Darüber hinaus enthalten die Lehrpläne für die 

Lehrerausbildung im Primar- und Sekundarbereich aufgrund einer Reform nun auch Kurse zum 

Thema Inklusion. Obwohl etwa 60 % der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in 

Regelschulen unterrichtet werden, sind segregierte Schulen nach wie vor ein fester Bestandteil 

des österreichischen Bildungssystems. Dies ist auch in Nordrhein-Westfalen und Rumänien der 

Fall, wo die Schulen langsam versuchen, ihr Bildungsangebot im Hinblick auf Inklusion 

anzupassen, aber Sonderschulen nach wie vor als Option für die Aufnahme von Schülern mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf angesehen werden. Wie bereits erläutert, gibt es in 

Rumänien verschiedene Formen von Sonderschulen für Schüler mit unterschiedlichen 

sonderpädagogischen Förderbedürfnissen. Darüber hinaus waren im Schuljahr 2019/20 mehr als 

16.000 Schüler an rumänischen Sonderschulen eingeschrieben. In Deutschland wurde aufgrund 

eines Politikwechsels im Jahr 2017 die Schließung von Sonderschulen gestoppt. Infolgedessen 

besuchten im Schuljahr 2020/21 nur 44,7 % der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
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eine Regelschule. In Portugal hingegen ist die Situation von Schülern mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf ganz anders. Demnach werden 99 % der Schüler mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf in Regelschulen unterrichtet, nicht kategorisiert und erhalten bei Bedarf spezielle 

psychologische Unterstützung oder Physiotherapie. Im Durchschnitt verbringen Schüler mit 

sonderpädagogischem Förderbedarf jedoch weniger als 40 % ihrer Unterrichtszeit mit ihren 

Mitschülern ohne sonderpädagogischen Förderbedarf, da sie an Fördermaßnahmen außerhalb 

des Regelunterrichts teilnehmen. Obwohl die Definition von sonderpädagogischem Förderbedarf 

und die damit verbundenen Vorschriften die Vielfalt der Schüler anerkennen, benötigen Schüler 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf nach wie vor Zugang zu besonderen 

Unterstützungsmaßnahmen außerhalb des Regelunterrichts, was ein potenzielles Hindernis für 

ihre soziale Inklusion darstellen könnte.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bildungspolitik und -praxis wichtige Schritte 

unternommen haben, um die Inklusion von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in 

Regelschulen zu fördern. Der Grundgedanke der Inklusion erfordert jedoch nicht nur die 

Aufnahme von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelklassen, sondern auch 

die Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen Bildung für jeden einzelnen Lernenden. Vor 

diesem Hintergrund scheinen die Bildungssysteme in Österreich, Deutschland (NRW) und 

Rumänien noch weit von der Idee der Inklusion entfernt zu sein. Portugal bildet in dieser Hinsicht 

eine Ausnahme, obwohl die Schüler am Ende der Pflichtschulzeit immer noch ein bestimmtes 

Niveau an Lese- und Schreibkompetenz erreichen müssen und für einen bestimmten Zeitraum 

aus dem Regelunterricht genommen werden. Die Umsetzung neuer und zeitgemäßer 

Unterrichtsformen erfordert jedoch weitreichende Veränderungen in den Köpfen aller 

Beteiligten, wie insbesondere im Hinblick auf Rumänien gezeigt werden konnte. Das Hinterfragen 

der eigenen Denk- und Handlungsweisen und die Bereitschaft zur Veränderung scheinen daher 

notwendig, um die Inklusion voranzutreiben. Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, bei 

den direkt Beteiligten anzusetzen und den Fokus vor allem auf angehende Lehrkräfte, aber auch 

auf praktizierende Lehrkräfte zu legen und Weiterbildungsprogramme zu fördern. 
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